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GEMEINDEVERSAMMLUNG, 22. JUNI 2026, 20.00 UHR 
 
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GESCHÄFTEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG DER EINWOHNERGEMEINDE 
UETENDORF VOM 22. JUNI 2026, 20.00 UHR, IN DER MEHRZWECKHALLE BACH 
 
 

 
 Standort Schulcontainerprovisorium Schulhaus Bach 

 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
An der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2026 sind folgende Geschäfte traktandiert: 
 
1. Schulhaus Bach / Erstellung Schulcontainerprovisorium; Kreditbewilligung 
2. Strassenentwässerung Buchshaldenstrasse / Sanierung; Kreditbewilligung 
3. Sanierung Wasserleitung Hohlengasse (Schulrain) bis Wildenrüti; Kreditbewilligung 
4. Orientierungen 

4.1 Jahresrechnung 2025 
4.2 Schulraumplanung 

5. Mitteilungen des Gemeinderats 
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1. Schulhaus Bach / Erstellung Schulcontainerprovisorium; Kreditbewilligung 
 
Ausgangslage 
Nebst den kontinuierlich steigenden Schülerzahlen in der Gemeinde Uetendorf fordert die Volksschulver-
ordnung mehr Raum für die heutigen Unterrichtsformen.  
Die laufende Schulraumplanung kann den kurzfristigen Mehrbedarf nicht rechtzeitig abdecken und liefert 
erst mittelfristige Lösungen. Seit August 2025 wird bereits ein zusätzlicher Kindergarten in einem Contai-
nerprovisorium auf der Allmend geführt. Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen zeigt jedoch, dass wei-
terer Schulraum früher benötigt wird als ursprünglich angenommen. 
 
Zur Sicherstellung des Schulbetriebs und zur Bereitstellung ausreichender Unterrichtsräume ist deshalb 
eine temporäre Sofortmassnahme erforderlich. Da der Bedarf an zusätzlichem Schulraum beim Bachareal 
besteht, muss auf der Schulanlage Bach ein Containerprovisorium erstellt werden. 
 
Auftrag und Projekt 
Das Provisorium soll mindestens zwei Klassenzimmer umfassen, wobei eines optional auch als Kindergarten 
genutzt werden kann. Bei der Planung sind insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt worden: Raum-
grössen gemäss Volksschulverordnung (VSV), Gruppenräume und Garderoben, WC-Anlagen, Erschliessung 
und Energieversorgung, Aussenraumgestaltung. 
 
Die Anforderungen und mögliche Standorte auf der Schulanlage Bach wurden diskutiert und geprüft. Auf-
grund der schon bestehenden Infrastruktur (Anschlüsse Werkleitungen) und des festen Untergrundes, er-
weist sich der gewählte Standort als sinnvoll. Die übrigen Standorte sind entweder zu kostspielig, schränken 
den laufenden Betrieb ein oder sind baurechtlich nicht zulässig. 
 
Das Containerprovisorium soll so konzipiert werden, dass eine spätere Aufstockung sowie eine Wiederver-
wendung auf anderen Schulanlagen der Gemeinde möglich ist – beispielsweise im Rahmen künftiger Sanie-
rungen oder als Übergangslösung. 
 
Gestützt auf einen Beschluss des Gemeinderates wurde das Architekturbüro Seger Architekten AG beauf-
tragt, ein Vorprojekt mit einer Kostenschätzung (Genauigkeit ±15 %) auszuarbeiten. Das Vorprojekt basiert 
auf einem Konzept mit Containermodulen. Die Kostenschätzung stützt sich auf konkrete Offerten sowie er-
gänzende Schätzungen. 
 
Das Provisorium wird auf der gemeindeeigenen Parzelle 195 auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle (MZH) 
erstellt. Die Erschliessung der Werkleitungen kann mit verhältnismässig geringem Aufwand realisiert wer-
den. Während der Nutzungsdauer des Provisoriums stehen die umliegenden Parkplätze wie bis anhin zur 
Verfügung.  
 
Geplant sind zwei Klassenzimmer, wobei eines grosszügiger dimensioniert ist, um bei Bedarf als Kindergar-
ten genutzt werden zu können. Die WC-Anlage ist auf eine allfällige Erweiterung ausgelegt. Garderoben und 
Gruppenräume sind ebenfalls vorgesehen. Die Fensterfronten sind grosszügig bemessen und erfüllen die 
gesetzlichen Anforderungen an die Mindestfensterfläche. Das Erdgeschoss kann um maximal zwei weitere 
Geschosse aufgestockt werden, was je zwei bis drei zusätzliche Klassenzimmer pro Geschoss ermöglichen 
würde. 
 
Gemäss den gesetzlichen Normen und Vorschriften ist die Installation einer Photovoltaikanlage erforder-
lich. Diese wird so dimensioniert, dass sie auch im Falle einer Aufstockung des Gebäudes ausreichend Leis-
tung erbringt. 
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Kostenschätzung (± 15 %) 
Die Projektkosten setzen sich wie folgt zusammen: 

 
Nr. Arbeitsgattung Bemerkungen Kosten in Fr. 

    

01 Vorbereitungsarbei-
ten 

Erschliessung, Wasser / Abwasser, Elektro, Bau-
meister 65’000.00 

02 Gebäude 22 Container inkl. Lieferung u. Montage 605’000.00 

  Wärmepumpe Luft/Luft 45’000.00 

  Zugang, Sonnenschutz, PV-Anlage, Blitzschutz / 
Spengler 180'000.00 

  Einrichtung für 2 Klassenzimmer inkl. Garderoben 
/ Gruppenräume 155’000.00 

  Installationen + Schliessanlage 30’000.00 

03 Honorare Architekt / Bauleitung / Fachplaner 40’000.00 

 Umgebungsarbeiten Zugang / Erschliessung 10'000.00 

04 Baunebenkosten Bewilligungen / Gebühren  
Versicherungen / Diverses 

30’000.00 
15'000.00 

05 Reserve für Unvorher-
gesehenes   20'000.00 

    
  Gesamtkosten inkl. MwSt.  1'195'000.00 

 
Unter Berücksichtigung der Kostengenauigkeit von ±15 % ergibt sich ein erforderlicher Verpflichtungskredit 
von Fr. 1'375'000.00. 
 
Aufgrund der Investitionshöhe ist für die Beschaffung der Containermodulanlage eine öffentliche Aus-
schreibung (SIMAP) erforderlich. Im Rahmen der Submission wird erwartet, dass Optimierungen und wirt-
schaftlichere Angebote erzielt werden können. 
 
Folgekosten 
Die Investitionskosten führen zu jährlichen Abschreibungen und kalkulatorische Zinskosten. Die jährlichen 
Kapital- Betriebs- und Unterhaltskosten für Reinigung, Energie und Unterhalt belaufen sich auf rund 
Fr. 78'200.00. 

 
Beschreibung  Betrag 
Abschreibungen (33 1/3 Jahre) 
Fr. 1'375’000 / 33.33 

Fr. 41'300.00 

Kalkulatorische Zinsen 
(Hälftiges Kapital x 1% Zins) 

Fr.   6'900.00 
 

Zusätzliche betriebliche Folgekosten (Betriebs- 
und Unterhaltskosten für Reinigung, Energie und 
Unterhalt Betriebs- und Unterhaltskosten für Rei-
nigung, Energie und Unterhalt)  

Fr. 30'000.00 
(Annahme) 

  
Total Folgekosten  Fr. 78'200.00 
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Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihre Zustimmung zu folgendem 
 
Beschluss 
1. Die Erstellung des Schulcontainerprovisorium Schulhaus Bach wird gutgeheissen.  
2. Der erforderliche Verpflichtungskredit von Fr. 1'375'000.00 zulasten Konto 2178.5040.01 wird bewilligt. 
3. Die Umsetzung des Projektes erfolgt nach Vorliegen der Baubewilligung ab Frühling 2027. 
4. Mit der Ausführung und Umsetzung des Projektes wird der Gemeinderat beauftragt. Der Bereichsleiter 

Liegenschaften wird als Gesamtprojektleiter eingesetzt. 
 
 

2. Strassenentwässerung Buchshaldenstrasse / Sanierung; Kreditbewilligung 
 
Ausgangslage 
Die vorhandene Kanalisationsleitung ist bei starken Regenfällen häufig überlastet, wodurch es zu Rückstau 
kommt. Es handelt sich um eine Mischabwasserleitung. 
 
Die generelle Entwässerungsplanung (GEP) muss kontinuierlich an solche Ereignisse angepasst und opti-
miert werden. Da die bestehende Schmutzwasserleitung saniert werden muss, ist vorgesehen parallel dazu 
eine separate Sauberwasserleitung zu erstellen. Diese soll das Regenabwasser – insbesondere das Strassen-
abwasser – gezielt ableiten und so die bestehende Kanalisationsleitung entlasten. Die neue Sauberwasser-
leitung kann in einen bestehenden Schacht vor der Buchshaldenstrasse 9a eingeleitet werden. Dieser 
Schacht ist bereits Teil einer bestehenden Sauberwasserleitung, die in den Amletebach mündet. 
 
Fazit 
Die Sanierung der Abwasserleitung ist unumgänglich, da künftig mit mehr Starkregenereignissen gerechnet 
werden muss. Zudem ist die Gemeinde auch verpflichtet, möglichst wenig Fremdwasser (Regenwasser) der 
Ara zuzuführen. Fremdwasser beeinträchtigt die Reinigungsleistung der Kläranlagen, was entsprechend zu 
höheren Betriebs- und Investitionskosten führt. Die Erstellung einer neuen Sauberwasserleitung hilft, die 
Kosten der Abwasserentsorgung zu senken und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. 
 
Vorgehen 
Nach der Genehmigung des Kredits durch die Gemeindeversammlung wird das Submissionsverfahren ge-
startet. Mit der Umsetzung soll im Frühjahr 2027 begonnen werden. 
 
Kosten 
Die Gesamtprojektkosten von Fr. 430'000.00 für das Projekt Sanierung Strassenentwässerung Buchshalde 
setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Baukosten Fr. 394'700.00 
Baunebenkosten Fr 31'970.00 
Rundungsbetrag  Fr. 3'330.00 
Gesamtkosten für GV-Antrag Fr.  430'000.00 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihre Zustimmung zu folgendem 
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Beschluss 
1. Für die Sanierung der Strassenentwässerung der Buchshaldenstrasse wird ein Kredit von Fr. 430‘000.00 

zulasten Kto.-Nr. 7201.5032.35 bewilligt. 
2. Die Tiefbau- und Umweltkommission wird mit der Umsetzung beauftragt. 

 
 
3. Sanierung Wasserleitung Hohlengasse (Schulrain) bis Wildenrüti; Kreditbewilligung 

 
Ausgangslage 
Die Bauabteilung wurde vom zuständigen Ingenieurbüro darüber informiert, dass der Kanton Bern (Oberin-
genieurskreis I, kurz OIK I)  die Belagssanierung an der Hohlengasse (Etappe 2) im Abschnitt Schulrain bis 
Wildenrüti bereits 2026 plant. In diesem Zusammenhang wurde die Gemeinde angefragt, ob innerhalb die-
ses Perimeters Sanierungsbedarf bei den Werkleitungen besteht. Die Sanierung war zwar vorgesehen, je-
doch erst zu einem späteren Zeitpunkt (2029/2030). Das Projekt wird nun vorgezogen, um Synergien nut-
zen zu können.  
 
Das Bauprojekt wurde durch ein Ingenieurbüro aus der Region ausgearbeitet. 
 
Fazit 
Die rund 700 Meter lange Wasserleitung aus Grauguss stammt aus dem Jahr 1915 und muss ersetzt wer-
den, da ihre Lebensdauer überschritten ist.  
 
Vorgehen 
Nach Genehmigung des Kredites durch die Gemeindeversammlung wird die Koordination mit dem OIK I 
weitergeführt. Die Verkehrsbehinderungen sollen möglichst geringgehalten werden. Die Bevölkerung wird 
frühzeitig über die Einschränkungen informiert. 
 
Terminplanung 
Die Ausführung erfolgt in Koordination mit dem OIK I. Mit der Ausführung der Bauarbeiten soll bereits im 
Sommer 2026 begonnen werden (Etappe 1). Die Etappe 2 und 3 sollen im Frühjahr 2027 umgesetzt werden. 
Anschliessend erfolgen die Vorarbeiten für den Belagseinbau ab Mitte 2027 bis Ende 2027. Der Einbau des 
Deckbelags ist 2028 vorgesehen. 
 
Kosten 
Die Gesamtprojektkosten von Fr. 1'480'000.00 für das Projekt Sanierungsmassnahmen Hohlengasse – 
Wildenrüti setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Planungskredit Ingenieurleistungen  Fr.  61´000.00 
(bereits bewilligt durch den Gemeinderat am 16.04.2026) 
 
Baukosten Fr. 1'312'673.45 
Baunebenkosten  Fr. 106'326.55 
Gesamtkosten für GV-Antrag Fr.  1'419'000.00 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt Ihre Zustimmung zu folgendem 
 
Beschluss 
1. Für die Sanierung der Wasserleitung der Hohlengasse (Schulrain) bis Wildenrüti wird ein Baukredit von 

Fr. 1’419‘000.00 zulasten Kto.-Nr. 7101.5031.39 bewilligt. 
2. Die Tiefbau- und Umweltkommission wird mit der Umsetzung beauftragt.  
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4. Orientierungen 
 
4.1 Jahresrechnung 2025 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2025 am 21. Mai 2026 im Anschluss an die Revision gemäss 
Art. 21 Abs. 4 der Gemeindeordnung genehmigt und orientiert die Bevölkerung hiermit über deren Ergeb-
nisse. Die detaillierte Jahresrechnung kann am Zentralschalter bezogen oder im Internet unter www.ueten-
dorf.ch (Rubrik News) eingesehen werden. Die Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der 
Jahresrechnung 2025 auf den Seiten 19 – 27. 
 
Allgemeine Übersicht 
 

 Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024 
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt 1'603'482.47 362'100.00 1'136'363.19 
Jahresergebnis ER Allg. Haushalt 1'268’133.97 0.00 1'008'608.71 
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinan-
zierungen 

335'348.50 362'100.00 127'754.48 

Steuerertrag natürliche Personen 11'355'073.70 11'796'700.00 11'463'869.05 
Steuerertrag juristische Personen 3'227'554.90 2'008'700.00 1'732'162.95 
Liegenschaftssteuer 1'634'076.30 1'650'000.00 1'579'097.10 
Nettoinvestitionen 2'959'621.99 4'959'000.00 2'224'430.22 
Bestand Finanzvermögen 29'485'515.37  29'255'091.87 
Bestand Verwaltungsvermögen  
Gesamthaushalt 

20'761'144.59  18'891'615.05 

Bestand Verwaltungsvermögen  
Allg. Haushalt 

12'432'522.41  11'642'731.39 

Bestand Verwaltungsvermögen  
Spezialfinanzierungen 

8'328'622.18  7'248'883.66 

Fremdkapital 9'734'830.30  10'677'404.36 
Eigenkapital 40'511'829.66  37'469'302.56 
Reserven 5'802'669.60  5'011'861.38 
Bilanzüberschuss 12'681'021.86  11'412'887.89 

 
Zusammenfassung/Fazit Allgemeiner Haushalt 
Das Jahr 2025 war global, national und lokal von bedeutenden Ereignissen geprägt. Weltweit standen politi-
sche Entwicklungen und geopolitische Rivalitäten im Fokus, während die Schweiz mit kulturellen Höhe-
punkten wie dem Eurovision Song Contest in Basel, aber auch mit Herausforderungen wie dem Gletscher-
kollaps im Wallis beschäftigt war. Auch in Uetendorf war viel los: Die Gemeinde feierte das Mittelländische 
Schwingfest und die Gemeindeverwaltung setzte wichtige Projekte um. Mit stabilen Finanzen gestaltet 
Uetendorf seine Zukunft aktiv und nachhaltig. 
 
Anstelle einer ausgeglichenen Rechnung schliesst der Allgemeine Haushalt mit einem Ertragsüberschuss in 
der Höhe von Fr. 1'268'133.97 ab. Für die Besserstellung waren der höhere Steuerertrag (Abweichung 
Fr. 762'409.35) sowie die tieferen zusätzlichen Abschreibungen (Abweichung Fr. 723'891.78) entscheidend. 
 
Wesentliche Ereignisse (Allgemeiner Haushalt) 
Die nachfolgenden Ereignisse bzw. Buchungen haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 massgeblich 
beeinflusst:  
• Der Personalaufwand lag insgesamt Fr. 37'368.33 über dem Budget (Fr. 162'237.13 über 2024). Ursa-

chen dafür waren die Stellenaufstockung im Bausekretariat (40 %), die Stellenaufstockung im Schulsek-
retariat (30 %), Mehraufwand im Bereich ICT, höhere Betreuungsstunden in der Tagesschule sowie eine 
Praktikantin im Sozialdienst. Ferner wurde der Stundenansatz für das Reinigungspersonal per 
01.05.2025 erhöht. Zudem führten mehr Ernstfalleinsätze der Feuerwehr sowie höhere Rückstellungen 



 

7 
 

für GLAZ- und Ferienguthaben zu zusätzlichem Aufwand. Gegenüber dem Vorjahr ist der Personalauf-
wand für die fusionierte ZSO weggefallen.  

• Der Sachaufwand lag Fr. 87'237.13 über dem Budget (Fr. 224'399.83 unter 2024). Der Mehraufwand 
entstand insbesondere in folgenden Bereichen: Externe Honorare (Cyber-Sicherheitsaudit 2025, Unter-
stützung der Finanzverwaltung, Schulraumplanung und Andere), Mehraufwand beim Gebäudeunterhalt 
und im Wasserbau.  

• Der Nettoaufwand der Sozialhilfe lag Fr. 1'320'254.86 unter dem Budget (Fr. 897'213.64 unter 2024). 
Grund dafür war ein Rückgang der Fallzahlen in der wirtschaftlichen Hilfe bei gleichzeitig höherem Er-
trag. Der Nettoaufwand wird neutral dem Lastenausgleich zugeführt. 

• Die Lastenverteiler mit dem Kanton lagen insgesamt Fr. 322'177.50 über dem Budget (Fr. 402'123.82 
über 2024). Die grösste Zunahme ist aus der Abgrenzung des nachschüssigen Lastenverteilers Sozialhilfe 
entstanden. 

• Im Jahr 2025 fanden keine Mehrwertabschöpfungen statt (Vorjahr = Fr. 431'498.80). 
• Der Steuerertrag lag insgesamt Fr. 762’409.35 über dem Budget (Fr. 1'346'670.85 über 2024). Die Ein-

kommensteuer lag Fr. 424'275.55 unter dem Budget. Die Vermögensteuern schlossen Fr. 166'305.50 
und die Gewinnsteuern Fr. 909'745.95 über dem Budget ab. Zusätzlich sind positive Abgrenzungen für 
offene Steuerteilungen in der Höhe von Fr. 520'000.00 vorgenommen worden (Fr. 730'000.00 über 
2024). Diese sind nicht gesichert. 

• Mehrertrag aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau) Fr. 147'189.00 (Fr. 200'585.00 über 2024). Der 
harmonisierte Ertragsindex (HEI) sank im Dreijahresdurchschnitt von 96,56 % auf 93,62 %. 

• Mehrertrag Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie Anteile der Direkten Bundessteuer Fr. 168'567.45 
(Fr. 116'793.75 über 2024). 

• Weil die Nettoinvestitionen des Allg. Haushaltes zu tief waren, konnten lediglich Fr. 790'808.22 zusätzli-
che Abschreibungen vorgenommen werden. Budgetiert waren Fr. 1'514'700.00. Dies ist ein Hauptgrund 
für den besseren Abschluss. 

• Mit der letzten Umbuchung von Fr. 254'228.45 in den Bilanzüberschuss wurde die Neubewertungsre-
serve per 31.12.2025 vollständig aufgelöst.  

 
Wesentliche Ereignisse (Spezialfinanzierungen = SF) 
• Insgesamt tieferer Aufwand und hohe Ersatzabgaben der Feuerwehr führten zu einem Ertragsüber-

schuss von Fr. 72'132.99. 
• Hohe Anschlussgebühren Wasser/Abwasser (deutlich über Budget). Diese werden neutral in die SF 

Werterhalt eingelegt, erhöhen jedoch die Selbstfinanzierung. Bereinigt betrachtet bleiben die SF Was-
ser- und Abwasserversorgung unverändert strukturell defizitär, weil die Werterhaltung nicht genügend 
sichergestellt werden kann. 

• Tiefere Betriebsbeiträge an den Gemeindeverband Blattenheid aufgrund von Rückerstattungen aus den 
Jahren 2024 und 2025. Seit dem Jahr 2023 werden die Anschlussgebühren an die Werterhaltungseinlage 
angerechnet. Weil diese 2025 sehr hoch waren und gleichzeitig Rückerstattungen erfolgten, ist ein ho-
her Ertragsüberschuss von Fr. 254'162.10 entstanden (Budget = Fr. 98'300.00, 2024 = Fr. 33'462.33). 

• Bei der ARA Thunersee haben sich die Betriebsbeiträge nach dem Energiepreisschock 2023 bereits im 
Vorjahr eingependelt und das vormalige Preisniveau wurde wieder erreicht. Dank dieser Entlastung 
wurde bereits im Jahr 2024 die indexierte Einlage in die SF Werterhalt Abwasser wieder auf 60 % ohne 
Anrechnung der Anschlussgebühren angepasst. Damit resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 2’879.62.  

 
Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 
Betrieblicher Aufwand Fr. 28'631'853.87 
Betrieblicher Ertrag Fr. 30'090'221.74 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. 1'458'367.87 
 
Finanzaufwand Fr. 159'399.89 
Finanzertrag Fr. 841'094.26 
Ergebnis aus Finanzierung Fr. 681'694.37 
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Operatives Ergebnis Fr. 2'140'062.24 
 
Ausserordentlicher Aufwand Fr. 790'808.22 
Ausserordentlicher Ertrag Fr. 254'228.45 
Ausserordentliches Ergebnis Fr. - 536'579.77 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Fr. 1'603'482.47 
 
Der Ertragsüberschuss des Gesamthaushaltes von Fr. 1'603'482.47 setzt sich wie folgt zusammen: 
• Allgemeiner Haushalt Überschuss Fr. 1'268'133.97 
• SF Feuerwehr Überschuss Fr. 72'132.99 
• SF Wasser Überschuss Fr. 254'162.10 
• SF Abwasser Überschuss Fr. 2'879.62 
• SF Abfall Überschuss Fr. 6'173.79 
 
Auch zehn Jahre nach der Einführung von HRM2 sind die Abschreibungen noch sehr tief. Sie werden über 
Jahrzehnte kontinuierlich zunehmen. 2025 wurden planmässige Abschreibungen von Fr. 1'090'092.45 (da-
von Fr. 375'000.00 Restbuchwerte HRM1) vorgenommen.  
 
Dank dem positiven Steuerertrag und diversen Sondereffekten (Rückerstattungen, hohe Anschlussgebüh-
ren, Aufwertungen, Auflösung von Neubewertungsreserven usw.) betrug die Selbstfinanzierung des Ge-
samthaushaltes 4,133 Mio. Franken.  
 
Sie setzt sich wie folgt zusammen: 
 

  Selbstfinanzierung  Werterhaltungsbedarf 
• Allgemeiner Haushalt Fr. 2'705'806.89 Fr. 1'805'000.00 
• SF Feuerwehr Fr. 148'037.59 Fr. 120'000.00 
• SF Wasser Fr. 505'455.85 Fr. 401'700.00 
• SF Abwasser Fr. 767'145.43 Fr. 905'300.00 
• SF Abfall Fr. 6'173.79 Fr. 0.00 
Total Fr. 4'132'619.55 Fr. 3'232'000.00 
 
Die Sondereffekte beziffern sich insgesamt auf rund 1,0 Mio. Fr. und verbessern den Allgemeinen Haushalt 
und die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser. Bereinigt wären beide je zu 0,5 Mio. Fr. tiefer ausge-
fallen. 
 
Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit schliesst mit Fr. 1'458'367.87 besser als budgetiert ab. Für das po-
sitive Resultat sind, wie bereits zu Beginn des Berichtes erläutert, der höhere Steuerertrag sowie die tiefe-
ren zusätzlichen Abschreibungen verantwortlich. 
 
Das Ergebnis aus Finanzierung zeigt, dass unsere Anlagen eine bessere Nettorendite abwerfen, als wir für 
Schuldzinsen und Liegenschaftsunterhalt aufwenden. Diese Aussage wird mit der Finanzkennzahl Nettozins-
belastungsanteil von – 2.25 % bestätigt. 
 
Im Ausserordentlichen Ergebnis sind im Aufwand die zusätzlichen Abschreibungen (Fr. 790'808.22) und im 
Ertrag die Entnahmen aus der Neubewertungsreserve (Fr. 254'228.45) enthalten. 
 
Kreditüberschreitungen > Fr. 5'000.00 
Insgesamt sind Kreditüberschreitungen in der Höhe von Fr. 2'456'344.25 entstanden. Davon waren 
Fr. 1'888'059.30 gebundene Ausgaben, bei denen die Gemeinde keinen Handlungsspielraum hat (Lasten-
verteiler, Betriebsbeiträge, Wertberichtigungen, Einlagen in die Spezialfinanzierungen, Abschreibungen 
usw.).  
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Von den verbleibenden Fr. 568'284.95 in der Kompetenz des Gemeinderates sind Fr. 420'782.39 oder 74 % 
durch Nachkredite gedeckt (z.B. Pensenerhöhungen, Aus- und Weiterbildungen, externe Honorare, zahlrei-
che bauliche Massnahmen, IT Revision usw.). 
 
Das im internen Kontrollsystem gesteckte Ziel von mindestens 50 % wurde damit klar erreicht. 
 
Investitionsrechnung 
Die Aktivierungsgrenze für sämtliche Kategorien beträgt Fr. 25'000.00. Anstelle der geplanten 
4,959 Mio. Fr. wurden 2,960 Mio. Fr. investiert. Dies entspricht einer Realisierungsrate von 60 % und liegt 
unter dem Werterhaltungsbedarf. Bei den Liegenschaften verzögert sich die Sanierung der Aufbahrungs-
halle. Im Hinblick auf die sich abzeichnenden Kosten der Schulraumplanung wurden die Projekte bei den 
Liegenschaften neu abgestimmt und sofern möglich, zeitlich nach hinten verschoben. Im Tiefbaubereich 
gibt es durch die Anpassung des Kantonsprogrammes beim Projekt Strassenanschlüsse Hohlengasse Verzö-
gerungen.  
 
Die Investitionen werden erst bei deren Inbetriebnahme und linear auf die voraussichtliche Lebensdauer 
abgeschrieben. Inkl. Abschreibung der Restbuchwerte HRM1 wurden 2025 insgesamt Fr. 1'090'092.45 ab-
geschrieben (Budget = Fr. 1'126'400.00). Weil die Nettoinvestitionen des Allgemeinen Haushaltes zu tief 
waren, konnten lediglich zusätzliche Abschreibungen (Einlage in finanzpolitische Reserven) von 
Fr. 790'808.22 vorgenommen werden. Budgetiert waren Fr. 1'514'700.00. Dies ist einer der Hauptgründe 
für den besseren Jahresabschluss. 
 
Per 31.12.2025 bestehen 63 offene Verpflichtungskredite.  
 
Bilanz 
10 Finanzvermögen 
• Die Flüssigen Mittel haben durch den Finanzüberschuss (tiefere Umsetzung von Investitionen) und die 

auslaufenden Festgeldanlagen stark zugenommen. Aufgrund der wieder sinkenden Zinsen wurden 
diese nicht mehr ersetzt und stattdessen ein Sparkonto angelegt.  

• Abnahme der Forderungen infolge tieferer Nettoaufwendungen in der Sozialhilfe. Die Falschbuchung 
der Steuerverwaltung in der Höhe von 1,275 Mio. Fr. aus dem Jahr 2022 wurde bereinigt. 

• Die Sachanlagen haben um 0,141 Mio. Fr. zugenommen (insbesondere die Aufwertung Zutterhaus 
nach dem Umbau). 

Das Finanzvermögen hat insgesamt um 0,230 Mio. Fr. zugenommen. 
 
14 Verwaltungsvermögen 
• Bei 2,959 Mio. Fr. Nettoinvestitionen und 1,090 Mio. Fr. Abschreibungen (Sachgruppen G 33 + 366) hat 

das Verwaltungsvermögen um 1,870 Mio. Fr. zugenommen. 
 
20 Fremdkapital 
• Zunahme der Passiven Rechnungsabgrenzungen für den nachschüssigen Lastenverteiler Sozialhilfe und 

die Individuelle Pensenbuchhaltung der Lehrkräfte. 
• In den Passiven Rechnungsabgrenzungen konnte die Falschbuchung der Steuerverwaltung eliminiert 

werden. 
Das Fremdkapital konnte insgesamt um 0,943 Mio. Fr. reduziert werden. 
 
29 Eigenkapital 
• Der Rechnungsausgleich der Spezialfinanzierungen hat insgesamt um 0,335 Mio. Fr. zugenommen. Mit 

Ausnahme der SF Förderprogramm Energie (neutral) haben alle Rechnungen positiv abgeschlossen.  
• Die Vorfinanzierungen sind um 0,902 Mio. Fr. angestiegen. Der Zuwachs stammt aus den SF Was-

ser/Abwasser. 



 

10 
 

• Die Finanzpolitische Reserve hat um 0,791 Mio. Fr. zugenommen. Der Saldo von 5,803 Mio. Fr. ist per 
1.1.2026 aufzulösen und in den Bilanzüberschuss umzubuchen. Zehn Jahre nach der Einführung von 
HRM2 sind ab 2026 keine zusätzlichen Abschreibungen mehr erlaubt. 

• Die Neubewertungsreserve Finanzvermögen wurde in den Jahren 2021 – 2025 vorschriftsgemäss mit 
je 0,254 Mio. Fr. zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst.   

• Der Allgemeine Haushalt schloss mit einem Ertragsüberschuss von 1,268 Mio. Fr. ab. Der Bilanzüber-
schuss hat sich damit auf 12,681 Mio. Fr. erhöht. 

Das Eigenkapital hat insgesamt um 3,043 Mio. Fr. auf 40,512 Mio. Fr. zugenommen.  
 
Finanzkennzahlen 
Unsere Bilanz ist stabil – es besteht ein Nettovermögen von 19,751 Mio. Fr. und die Selbstfinanzierung von 
4,133 Mio. Fr. liegt über dem Werterhaltungsbedarf. Um die einmaligen Ereignisse bereinigt, war die 
Selbstfinanzierung jedoch 1,0 Mio. Fr. tiefer. 
 
Mit wenigen Ausnahmen sind deshalb alle Kennzahlen sehr gut. Im Gesamthaushalt ist einzig der mehrjäh-
rige Investitionsanteil mit 9,38 % zu tief, weil in den letzten Jahren zu wenig investiert wurde.  
 
Bei den Selbstfinanzierungen ist die Kennzahl bei der Feuerwehr sehr gut. Die Wasserversorgung hat sich 
gegenüber dem Vorjahr verbessert (hohe Anschlussgebühren sowie Rückerstattungen Blattenheid). Die Ab-
wasserentsorgung erreicht den Selbstfinanzierungsgrad nur knapp (hohe Anschlussgebühren sowie tiefe 
Investitionen 2025) und die Abfallrechnung schliesst leicht positiv ab. 
 
Bei den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser besteht ein strukturelles Defizit, weil die notwendigen 
Investitionen langfristig nicht gedeckt werden können. Durch die Reduktion der Einlagen in die SF Werter-
halt bestehen trotzdem Einnahmeüberschüsse. 
 
Im Vergleich mit den bernischen Gemeinden 2024 sind unsere Kennzahlen meistens gleich oder besser als 
der Durchschnitt.  
 
Finanzverwaltung Uetendorf 
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4.2 Schulraumplanung 
 
Der Gemeinderat informiert über den aktuellen Stand der Schulraumplanung. 
 
 

5. Mitteilungen des Gemeinderates 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
Folgende Unterlagen können bei der Präsidialabteilung oder unter www.uetendorf.ch in der Rubrik News 
eingesehen werden: 
 
- Dossier Vorprojekt Schulhaus Bach / Erstellung Schulcontainerprovisorium; Kreditbewilligung (Trak-

tandum Nr. 1) 
- Strassenentwässerung Buchshaldenstrasse; Projektperimeter neue Sauberwasserleitung (Traktandum 

Nr. 2) 
- Strassenentwässerung Buchshaldenstrasse; Entwässerungsplan (Traktandum Nr. 2) 
- Ersatz Trinkwasserleitung Hohlengasse; Pläne Bauprojekte 1 bis 5 (Traktandum Nr. 3) 
- Ersatz Trinkwasserleitung Hohlengasse; Etappierungsplan (Traktandum Nr. 3) 
- Ersatz Trinkwasserleitung Hohlengasse; Projektperimeter (Traktandum Nr. 3) 
- Jahresrechnung 2025 (Traktandum Nr. 4.1) 

HIER FINDEN SIE DIE
UNTERLAGEN


